
110-2-23

ARCHIVNTA SYUNN-ODBOK

Doso

1/10-2/23

12 listh

pilchy

Krab. 205.

ST M

II. C - 15 /44.

II. C - 152/44.

II. C - 153/44.



DER DEUTSCHE STAATSMINISTER

für Böhmen und Mähren

Prug, den 5.September 1944

St.M. - Z a - H. o154/44

Ministeran

Eing.:

8. SEP 1044

Betrifft: Urlaubssperre.

Im Hinblick auf die im Zuge des totalen Kriegeeinsatzes ergan

gene Anordnung über eine vorläufige Urlaubssperre vom 24.August 1944 -

RGBl. I S. 176 - werden die für die Reichsbedienateten (Beamten, Angestell-

ten und Arbeit r) meines Goschäftsbereiches geltenden Urlaubsbestimmun-

gen unter Aufhebung meincr Erlassc vom 17.3ai, 12,Juni und 21.Juli 1944 -

Z.Pers.I- nachstehend nochmals zusammongefassts

1. Der Erholungsurlaub ist für säntliche Bodienstete bis auf wciteres

gesporrt,

2. Von dieser Urlaubssperre werden ausgcnomment

a) Männ er, die das 65.Iebensjahr, und Frauen, die das 5o.Lebensjahr

bis zum 31.Dezember 1944 vollendet haben,

b) Ehefrauen von Wehrmachtangehörigen, deren Themänner noch Urlaub er-

halten (MBliv. 1943 S. 1395).

3. Die Urlaubssperre gilt nicht:

a) für einen unbedingt notwendigen Urlaub zur Wiederherstellung der

, Gesundheit oder zur Vermeidung gesundheitlicher Schädigungen auf

Grund eines amteäratlichen Attestos (§ 17 DBG und § 9 ATO)

b) für Arbeitsbefreiung nach dem Mutterschutzgesetz (VBlBli, 1944 S.63)

c) für Familienheimfahrten und Familienbe■uchsfahrten (RGBl.1944 S.65)

4. Unberührt_bleiben ferner:

a) die Hausarbeitstage der Frauen mit sigenen Haushalt (MBliv.1943 8.1814)

b) die kurzfristige Dienstbefreiung bei Todesfällen oder mit Lebensge-

fahr verbundenen schweren Erkrankungen des Ehegatten, der Großel-

tern, der Eltern oder Kinder des "efolgschaftsmitgliedes, bei Hic-

' derkunft der Ehefrau oder bei sonstigen dringendsten anlässen (DVO

Nr. 6 zu § 17 DBG und § 9 ATO)

c) der Sonderurlaub z.B. für Zwecke der NSDAP., ihrer Gliedcrungen

und angeschlossenen Vcrbände, für Zwecke des Luftschutzes u.dergl.

Zusatz für die nachrichtlich angeschriebenen Stellen: Ich bitte um Er-

laß einer entsprechendan Anordnung für Ihren Geschaltbereich.

Lt-15g/4yb, h,
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Zusatz nur für Ziffer 1 - 3, 8 und 9, mit Überdrucken zu 8 und 9 des
Dienststellenverzeichnisses.
Zuständig für die Urlaubserteilung an Reichsbedienstete, die perso-
nell von mciner Zuntralverwaltung betreut werden,sind:
zu Ziffer 3. a) des Erlasses meinor Zentralverwaltung, dcsgl. zu Ziffor 4.
c), soweit der Urlaub 3 Tagc überstcigt,
in allen übrigen Fällon ftr die Angehörigen meincs Ministcriums die Abtei-
lungsloiter, für die übrigcn Bediensteten die deutschen Dicnststellenleiter
bezw. soweit solchc nicht vorhanden sind, die deutschen Stellvertreter der
Dionststellenleitor. Diese Befugnis kann ganz oder teilweisc auf andcre
Reichsbeamte übortragen werden.
Für die Urlaubserteilung an dic deutschen Dienststellenleiter (dcutschen
Stellvertretor der Dienststellenloiter) sind die deutschen leitenden Beam-
ten der zunächst übergeordneten Behörde zuständig.
Für die Abteilungsloiter, Obcrlandräte - Inspckteure und die doutschon Lei-
ter (deutschen Stellvertroter der Leiter) autonomer Zentralbehörden behal-
te ich mir jede Urlaubsbewilligung selbst vor.
Der Zentralverwaltung sind zu melden:
Urlaub für Bhefrauen von Wehrmachtunlauborn, sowcit die Urlaubedauer bei
Einrcchnung des allgemeincn Erholungsurlaubes von 14 Tagen über diosen
Zeitraum hinausgaht;
Arbeitsbcfreiung zu Ziffer 3. b);
Arbeitsbcfreiung zu Ziffer 4. a) halbjährlich listenmäßig, jewcils zum
1.April und 1.Oktober;
jedcr Urlaub von Bcschäftigungsvergütungs- und Trennungsentschädigungs-
cmpfängcrn gemäß meinem Erlass vom 28.Dezember 1942 - Z.Pers.I Bes.
08457
Verteiler:
An Ziffor 1 - 12 des
Dienststellenverzeichnisses
(mit Überdrucken zu 1,8 u.9)
Nachrichtlich
an Ziffer 13 - 18 des
Dienststellenverzaichnisses
gez.
Frank
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Mabet frHarah
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Der Deutsche Staatsminiater
Prag, den 21. Juli 1944.
für Böhnen und Mähren
~ Z. Pers. I -
Schnellbrief!
An
die Abteilungsleiter
mit Überdruoken für die Leiter der zugeordneten Dienststellen
dio Oberlandräte - Inspekteure
den Leiter des Vernögensaates
den Leiter des Zentralbauamtes
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Befehlshaber der Sicherheitsyolizei und des SD
den Beauftragten des Reichskonmissars für die Festigung deutschen
Vollestums
dic deutschen Leiter wnd Präsidialchefs in autonomon Zentralbehörden
mit überdrucken für die Leiter der Arbeitsämter und don deutschen
Geschäftsführer des Verbandes für Land~ und Porstwirtschaft
dic Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn
mit Überdrucken für die nechgeordneten Dienststellen mit Reichs-
auftragsverwaltung
den Cberfinanzpräsidenten Prag
den Oberlandesgerichtspräsidenten frag
den Generalstaatsanwalt Prag
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn.
Wachrichtlich:
an
das Büro des Reichsprotektors
die Parteiverbindungsstelle in Böhmon und dähren
den Wehrmachtbevollmächtigten bein Reichsprotektor und Befehlshaber
im Wohrkreis Böhmen und Mähren
den Befehlshaber der Waffen-j Böhmen und Mähren
den Arbeitsgauführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
a
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in Böhmen
und Mähren.
Betrifft: Urlaubssporre.
Die mit Erlass vom l7. Mai 1944 - Z.Pers.I angeordnete Urlauhssperre
tritt mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres in vollem Umfange wioder
in Kraft. Lediglich die in Ziff. 1 bis 5 des Erlasses vom l2. Jumi l944 -
Z.Pors.I zugelassenon Auonahmen für Sonderfälle (Urlaub zur Wicdorher-
steliung der Gesundheit usw.) bleiben aufrecht erhalten.
In Auf trage:
go, Dr. Gies
Beglaubigt:
Angestellter.
1C-15/446W
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Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 12. Juni 1944

für Böhmen und Mähren

Z. Pers. I

Betr.: Urlaubssperre.

An

die Abteilungsleiter

mit Überdrucken für die Leiter der zugeordneten Dienststellen

die Oberlandräte = Inspekteure

den Leiter des Vermögensamtes

den Leiter des Zentralbauamtes

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums

die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentralbehörden

mit Überdrucken für die Leiter der Arbeitsämter und den deutschen Geschäfts-

führer des Verbandes für Land- und Forstwirtschaft

die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn

mit Überdrucken für die nachgeordneten Dienststellen mit Reichsauftragsverwal.

tung

den Oberfinanzpräsidenten Prag

den Oberlandesgerichtspräsidenten Prag

den Generalstaatsanwalt Prag

den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag

den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn

Nachrichtlich:

an

das Büro des Reichsprotektors

die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren

den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor und Befehlshaber im

Wehrkreis Böhmen und Mähren

den Befehlshaber der Waffen-4 Böhmen und Mähren

den Arbeitsgauführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

den Vertreter des Auswärtigen Amts beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Zur Ausführung des Erlasses vom l7. Mai l944 - Z.Pers.I, betreffend Urlaub

und dienstliche Erreichbarkeit, bestimme ich folgendes:

Der erwähnte Erlass gilt nicht:

1. für einen unbedingt notwendigen Urlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit

auf Grund eines amtsärztlichen Attestes,

2. für die Beurlaubung oder Freistellung werktätiger Ehefrauen von Fronturlaubem,

3. für die Arbeitsbefreiung nach dem Mutterschutzgesetz,

1615c/44
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4. für den Hausarbeitstag der Frauen mit eigenem Hausstand,

5. für kurzfristige Dienstbefreiungen bei besonderen Ereignissen (z.B. Verehe-

lichung des Antragstellers, schwere Erkrankung oder Todesfall naher

Verwandter und ähnliches),

6. für die Urlaubsgewährung an die im technischen Dienst (nicht auch im Ver-

waltungsdienst) tätigen Gefolgschaftsmitglieder der öffentlichen Versorgungs-,

Verkehrs- und Wirtschaftsbetriebe, soweit für sie auf Grund der Eigenart

dieser Betriebe eine besondere Arbeitszeitregelung besteht.

Darüber hinaus kann, wie bereits mit Erlass vom 26. Mai 1944 - Z.Pers.I mit-

geteilt, Urlaub erteilt werden, wenn die Gewähr sofortiger Erreichbarkeit und

jederzeitiger Rückkehrmöglichkeit zur Dienststelle gegeben ist; letzteres setzt

voraus, dass die Pahrzeit vom Urlaubsort zum Dienstort nicht über 6 Stunden

beträgt.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass unter allen Umständen die Behördenleiter,

ihre Stellvertreter und andere wichtige Kräfte - in Versorgungs-, Verkehrs- und

Wirtschaftsbetrieben auch die zur uneingeschränkten Weiterführung des Betriebes

erforderlichen technischen Kräfte - jederzeit zur Verfügung stehen.

Zusatz für die Abteilungsleiter:

Die Urlaubsgewährung für die Abteilungsleiter, Generalreferenten ünd Referenten

meines Ministeriums, sowie für die Oberlandräte für die Dauer der Urlaubssperre

behalte ich mir selbst vor.

gez. Frank

08455
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Beglaubigt:
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Angestelrter.
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4
Der Deutsche Staatsminister
für Böhmen und Mähren
Prag, den 26. Mai 1944.
- Z. Pers. I -
Minlute
Schnellbrief!
Eng,:
26. MA11944
An
die Abteilungsleiter
mit Überdrucken für die Leiter der zugeordneten Dienststellen
die Oberlandräte - Inspekteure
den Leiter des Vermögensamtes
den Leiter des Zentralbauamtes
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deutschen
Volkstums
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentralbe-
hörden mit Überdrucken für die Leiter der Arbeitsämter und
den deutschen Geschäftsführer des Verbandes für Land- und
Forstwirtschaft
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn
mit Überdrucken für die nachgeordneten Dienststellen mit
Reichsauftragsverwaltung
den Oberfinanzpräsidenten Prag
den Oberlandesgerichtspräsidenten Prag
den Generalstaatsanwalt Prag
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der Deutschen Technischen Hoçhschule Brünn.
Nachrichtlich:
an
das Büro des Reichsprotektors
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor und Befehls-
haber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
den Befehlshaber der Waffen - i Böhmen und Mähren
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
den Arbeitsgauführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
0/0
Will an. S mi Dr I. Huraeh
PM t Mrfrom
d bfrarfeitos frobey nl
I s S Ritet
Wi e6810
8-75/44
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Betrifft: Urlaubssperre.

Im Nachgang zu meinem Erlass vom 17. Mai 1944 - Z.Pers. I ordne

ich mit sofortiger Wirkung an, dass Urlaub erteilt werden kann,

wenn die Gewähr sofortiger Erreichbarkeit und jederzeitiger Rück-

kehrmöglichkeit zur Dienststelle gegeben ist. Letzteres setzt

voraus, dass die Fahrzeit von Urlaubsort zum Dienstort nicht

über sechs Stunden beträgt.

Weiterer Erlass über die Urlaubsgewährung in besonderen Fällen

folgt.

Zusatz für die Abteilungsleiter.

Die Urlaubsgewährung für die Abteilungsleiter, Generalreferenten

und Referenten meines Ministeriums sowie für die Oberlandräte

für die Dauer der Urlaubssperre behalte ioh mir selbst vor.

gez. Frank.

Beglaubigt:

mou.

Angestellter

08454
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Der Deutsche Staatsminister
für Böhmen und Mähren
Prag IV. den 17.Mai 1944.
Farnsprechanschlußl Prag 093
- Z. Pers. Irfsddoltd edotfteneld berprecPragtirted
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bals neg mit Überdrucken für die Leiter der zugeordneten Dienststellen
die Oberlandräte  Inspekteures effsy netabnegnith eib tus
den Leiter des Vermögensamtesets
0001
neffetden Leiter des Zentralbauamtes tal dgnsfns neffetateneid
ebo
den Befehlshaber der Ordnungspolizei erdt eiwoa eaetb eeab
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SDoe nenis
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deut-
schen Volkstums
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentralbe-
hörden mit Überdrucken für die Leiter der Arbeitsämter und
den deutschen Geschäftsführer des Verbandes für Land- und
Porstwirtschaft
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn
retllmit Überdrucken für die nachgeordneten Dienststellen mit
Reichsauftragsverwaltung
CCen
den Oberfinanzpräsidenten Prag
den Oberlandesgerichtspräsidenten Prag
den Generalstaatsanwalt Prag
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich:
an
das Büro des Reichsprotektors
Ne
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor und Befehls-
haber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
3
den Befehlshaber der Waffen-i Böhmen und Mähren
den Arbeitsgauführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
13
St.
M.IC-15a/44
-
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Betrifft: Urlaub und dienstliche Erreichbarkeit. reI .
Mit sofortiger Wirkung ordne ich für sämtliche deutschen Bedien-
steten bei den Reichsdienststellen und den autonomen Dienststellen
in Böhmen und Mähren bis auf weiteres Urlaubssperre an.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Leiter der Reichsdienst-
stellen und der wichtigeren autonomen Dienststellen ßowie ihre
Vertreter jederzeit sowohl am Tage wie in der Nacht fernmündlich
oder auf sonstige Weise schnellstens zu erreichen sind und bei
B8X
diesen Dienstetellen auch nachts in kürzester Zeit ein beschränk-
ter Dienstbetrieb aufgenommen werden kann, Dienstreisen der ge-
ffe* nannten Personen einschliesslich der Teilnahme an Tagungen sind
auf die dringendsten Pälle zu beschränken.s
e Ope
Was die Urlaubnahme durch die Leiter der wichtigeren autonomen
Dienststellen anlangt, ist in unauffälligerweise sicherzustellen,
dass diese sowie ihre Vertreter derzeit ihren Jahresurlaub oder
einen sonstigen Urlaub nicht antreten,
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Der Deutsche Staatsminister
für Böhmen und Mähren
Prag IV. den 17.Mai. 1944.
- ZPers. Irearsdrolert erolfaneib BerchashPra tted
Fernsprechanschluß Prag 093
Nr..
EGJJ
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Es wird gebeten, diesas Geschältszeichen und den
Konten der Oerkasse
Gegenstand hei weiteren Schreiben anzugehen.
bro
led metete
Postsuarhassenbonto Nr. 98.500 und Girobonto bei
der Nationatbank für Höhmen und Mähren in Prag. 
MGT$
Schnellbrief
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og61
tter
EU LNGepeE
dore nelletataneta nevetb
-03
An
nentertenetd
die Abteilungsleiter
REN"
bale neg mit Überdrucken für die Leiter der zugeordneten Dienststellen
die Oberlandräte  Inspekteures ellst netabnegniib eib tus
den Leiter des Vermögensamtesgib
fm
doxob emriendvalrU etb esW
den Befehlshaber der Ordnungspolizei srdt siwoe saeiß aasb
oges
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SDoe nents
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deut-
schen Volkstums
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentralbe-
hörden mit Überdrucken für die Leiter der Krbeitsämter und
den deutschen Geschäftsführer des Verbandes für Land- und
Porstwirtschaft
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn
retllmit überdrucken für die nachgeordneten Dienststellen mit
Reichsauftragsverwaltung
den Oberfinanzpräsidenten Prag
den Oberlandesgerichtspräsidenten Prag
den Generalstaatsanwalt Prag
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich:
OIMGANTB
STO
an
BAT LT DUNOL
das Büro des Reichsprotektors
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
NA
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor und Befehlg-
haber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
den Befehlshaber der Waffen-4 Böhmen und Mähren
den Arbeitsgauführer beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
L8-15/44
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Betrifft: Urlaub und dienstliche Erreichbarkeit. eigI  -
M
Mit sofortiger Wirkung ordne ich für sämtliche deutschen Bedien-
steten bei den Reichsdienststellen und den autonomen Dienststellen
in Böhmen und Mähren bis auf weiteres Urlaubssperre an.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Leiter der Reichsdienst-
stellen und der wichtigeren autonomen Dienststellen ßowie ihre
Vertreter jederzeit sowohl am Tage wie in der Nacht fernmündlich
oder auf sonstige Weise schnellstens zu erreichen sind und bei
diesen Dienstetellen auch nachts in kürzester Zeit ein beschränk-
ter Dienstbetrieb aufgenommen werden kann. Dienstreisen der ge-
 nannten Personen einschliesslich der Teilnahme an Tagungen sind
auf die dringendsten Pälle zu beschränken.etärbnslredo eib
Was die Urlaubnahme durch die Leiter der wichtigeren autonomen
Dienststellen anlangt, ist in unauffälligerweise sicherzusteller,
dass diese sowie ihre Vertreter derzeit ihren Jahresurlaub oder
einen sonstigen Urlaub nicht antreten.
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6441649Si
Fernschreibstelle
374 C.
Fernschreibname
Laufende Nr.
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
19
D9P
Datum:
19
um:
d3.05
um:
an:
W forba
von:
durch:
GEHEIM
Bcht
durch:
Rolle:
Vermerke:
Fernschreiben:
BAAAA
NR. 7794
26/10
1450
-
Posttelegramm:
Fernspruch:
AN DIE HOECHSTEN UND HOEHEREN SS- UND POL.
FUEHRER, DIE
BEFEHLSHABER DER ORDNUNGSPOLIZEI
( GLEICHZEITIG MIT DER
T       TN
SCHULEN, ANSTALTEN USW.), DEN CHEF DER BANDENKAMPFVERBAENDE,
DEN POL. PRAES.
IN B E R L I N , DAS KDO. DER SCHUTZPOLIZEI.
=--GEHEIM--
BETR.: URLAUBSSPERRE.
BEZUG: FS-ERL. V. 19.9.1944 - KDO. G ROEM ZWEI P (ALLG.)
1 NR.82/44
(G) V. 18.9.44.
VON DEM VERBOT DER BEURLAU
CN NNN   GNNN  N N NN
GER GN GN GEN GE NN
ZULAESSIG: 1.) BEI TODESFAELLEN DER NAECHSTEN FAMILIENANGEHOE
RIGEN (ELTERN, EHEFRAU, KINDER), 2.) NACH LUFTANGRIFFEN
hhsy unl
w 11.
Unterschrift des Auftraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
808. * Vil. 43. Hugo Hänide, Berlin 62
t.M. T6-15} a/44q
1494/448



ES E   G GAEE S

BEI ANGEHOERIGEN DER ORDNUNGSFOLIZEI, B) BEI SCHWERER VERWUNDUNG

NAECHSTER FAMILIENANGEHOERIGER (ELTERN, EHEFRAU, KINDER),

3.) TAPFERKEITSURLAUB GEM. FS. ERL. V. 1O.10.1944 - KDO. G ROEM

ZWEI P (ALLG) 1 NR. 92/44 (G) V. 9.10.1944.=

CHEF O - KDO. G ROEM ZWEI P (ALLG) 1 NR. 6O ROEM SECHS/44 (G)

1. A. 

ZUPKE +

52226

ehls



8
Ua
Eingang:
1 X. 1344
fn:
Prag, den 22, September _1944.
H.Pol.F. II C - 152/44 g.
503)X44g
Der Befehlshaber
der Ordnungspolizei
efshlshaber Bor Daffen-M
u
DE
rhmen u. Voeen
Geheim
Eing.am 26. SEP. 1944
28 1X 1944
Anl.:
tgb. M.
3t4c 44
4-Gruppenführer Hitzegrad,
Dste
-Gr ppenführer Graf Pückler,
-Brigadeführer Opländer,
B
celt
a
-Standartenführer Fischer und
Wefea 30
e) -Standartenführer Dr.Weinmann
zur Kenntnis übersandt,
lund
f.a. a'n< .
St. M. TC-152/44g



inlsteramt9
18 SEP 1944
Fernschreibstelle
60y
Dt. Stoatsmim.i.
Laufende Nr.
Fernschreibname
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
19
Datum:
19
um:
ou
GEHEIM
um:
To
an:
von:
durch:
durch:
Rolle:
Bermerke:
VST PAULA
NR 5871
18/9
1700=
AN A.) DIE HOECHSTEN UND HOEHEREN SS UND POL. FUEHRER,
B.) DIE BEFEHLSHABER DER ORDNUNGSPOLIZEI
B.) DEN
CHEF DER BANDENKAMPFVERBAENDE,
D.)
DIE
POL. EINSATZLEITSTELLE WIEN,
E.) DEN POL. PRAESIDENTEN BERLIN,
(Bestimmungsort)
F.) DAS KDO. D. SCHUTZPOL. BERLIN.=
--
GEHEIM--
BETR.: URLAUBSSPERRE
BEURLAUBUNGEN NACH LUXEMBURG, ELSASZ
UND LOTHRINGEN AUCH IN DEN
AUSNAHMEFAELLEN AUS
TRANSPORTGRUENDEN BIS AUF WEITERES VERBOTEN.= CHEF O -
KDO G ROEM ZWEI P ( ALLG.) 1 NR. 82 /44 (G)- UI. A. ZUPKE+
Unterschrist des Auftraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
$\-15{}/4q$
H. PoJ. F....
808. * Vil. 43. hugo Hsnide, Beriin  62
1019/44



H =33202
10
Gehei inisteramt
20 OKT. 1944
Oberl:ommando der Heeresgruppe Mitte
H. Qu., 7. 10. 2944
Ia Nr. 24 031/44 geh.
Botr.: Auslandsurlaub Holland
OKH _hat mit *OkH GenStdH/Org.Abt.Nr.I/11 561/44 zeh,v.5.10.44" be-
fohlen:
"Der naoh den bisher gültigen B.stimmunzen z.Zt. nooh mögliche
Auslandsuilaub Holland wird bis auf woiteres in keitem Falle
genchmigt."L
Pür das Oberlommando der Heeresgruppe
Der Chef des toneralstabes
'I
V
M tr Mlu
/Da
Oberst .a. M T8-152a/44g
1152/448
.
E



HA
11
Brhmev
Rai:
H.Pol.F. II C - 152/44g.E 1 X. 1344
Prag,den 26.eSeptember 1944.
504/44g
unura cor
Befchlshaber Bet Daffen-
in
Pelman u. Toven
Eing.a28. SEP. 1944
30. IX 1944
Geheim
e
s
321164
C
.9q.
3080 uu gel
igh. ne.
G.R. mit 1 Anlage im Umlaufverfahren
)24g
a) -Gruppenführer Hitzegrad, hàmumw
21/9
b) -Gruppenführer Graf Pückler,
Mlistele
c) -Brigadeführer Opländer,
plavces
rak bh-Bap
d) M-Standartenführer Fischer und
e ü-Standartenführer Dr.Weinmann
trar 3.10.v
zur Kenntnis übersandt.
Cynt
z.J.a.
E!!
minthei



NV
Fernschreibstelle
thh{8+1V4
Dt. Stoatsmin. Nr.
Ail
Laufende Nr.
Fernschreibname
Angenommen:
Befördert:
Datum:
19
Aufgenommen:
23.9.
44
Datum:
19
um:
9055
GEHEIM
um:
an:
Vol Puila (Lvol)
von:
durch:.
Reirharch
durch:
Rolle:
Vermerke:
-GEHEIM--
VST PAULA
NR. 7470
23/9
1430
Fernschreiben:
Posttelegramm:
von:
Fernspruch:
AN DIE HOECHSTEN U. HOEHEREN SS- U. POL.FUEHRER,
Abgangstag
Abgar
DIE BEFEHLSHABER DER ORDNUNGSPOLIZEI, DEN CHEF DER
BANDENKAMPFVERBAENDE, DIE POL.EINSATZLEITSTELLE IN W I E N
DEN POLIZEIPRAESIDENTEN IN
B E R L I N., DAS KOMMANDO DER
SCHUTZPOLIZEI
B E R L I N , DIE SCHULEN UND ANSTALTEN.
BETR.: URLAUBSVERRE.
BEURLAUBUNGEN IN DIE NIEDERLANDE SIND AB SOFORT GESPERRT.
CHEF DER ORDNUNGSPOLIZEI KDO. G ROEM. ZWEI P (ALLG)
ZUPKE+
1 NR. 88/44 (G) - I. A.
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
Unterschrift des Auftraggebers
$\-15^{q$
808. * Vil. 43. sugo honide, Berlin 8 62
H. Pol. F..


